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Allgemeine Chronik

Grundlagen der Staatsordnung

Rechtsordnung

Strafrecht

Eine Gruppe mit dem Namen „Marche Blanche“, welche sich seit einiger Zeit vor allem
in der Romandie für den Schutz von Kindern vor sexuellen Gewalttaten einsetzt,
lancierte im August eine Volksinitiative, welche verlangt, dass es für sexuelle und
pornografische Straftaten, welche an Kindern vor ihrer Pubertät begangen werden,
keine Verjährung mehr geben soll. Der Nationalrat gab in diesem Bereich zwei
parlamentarischen Initiativen Folge. Die erste stammte von Glasson (fdp, FR) und war
unbestritten. Sie verlangte, dass das organisierte Verbrechen an Kindern (Kinderhandel,
Kinderprostitution etc.) als Verbrechen gegen die Menschlichkeit qualifiziert wird. Dies
würde es erlauben, Täter unabhängig von ihrem Aufenthaltsort und dem Tatort in der
Schweiz strafrechtlich zu verfolgen. Die zweite gutgeheissene parlamentarische
Initiative kam von Abate (fdp, TI). Ihr Ziel ist es, das Strafmass für sexuelle Handlungen
mit Kindern zu erhöhen. Der Nationalrat stimmte dabei gegen den Antrag seiner
Rechtskommission. Diese hatte vergeblich gewarnt, dass damit die mit der Revision des
Sexualstrafrechts von 1991 geschaffene Unterscheidung zwischen schweren Taten und
solchen, die ohne Anwendung von psychischer oder physischer Gewalt ausgeübt
werden, aufgehoben würde. 1

VOLKSINITIATIVE
DATUM: 01.09.2004
HANS HIRTER

Diesem Schicksal entging die parlamentarische Initiative Abate (fdp, TI), welche sexuelle
Handlungen mit Kindern unter sechzehn Jahren mit bis zu zehn Jahren Zuchthaus
bestrafen will. Die Initiative wurde vom Nationalrat bereits zum vierten Mal verlängert.
Die Frist läuft nun bis zur Wintersession 2014. 2

PARLAMENTARISCHE INITIATIVE
DATUM: 14.12.2012
NADJA ACKERMANN

Die parlamentarische Initiative Abate (fdp, TI) mit der Forderung nach höheren Strafen
für sexuelle Handlungen mit Kindern soll im Rahmen der Harmonisierung der
Strafrahmen umgesetzt werden. Dazu verlängerte der Nationalrat in der Wintersession
2014 die Behandlungsfrist schon zum fünften Mal um weitere zwei Jahre. 3

PARLAMENTARISCHE INITIATIVE
DATUM: 12.12.2014
KARIN FRICK

Aus demselben Grund wie vor zwei Jahren verlängerte der Nationalrat die Frist der
parlamentarischen Initiative Abate (fdp, TI) für höhere Strafen bei sexuellen
Handlungen mit Kindern zum sechsten Mal um weitere zwei Jahre, diesmal bis zur
Wintersession 2018. 4

PARLAMENTARISCHE INITIATIVE
DATUM: 16.12.2016
KARIN FRICK

Zum siebten Mal verlängerte der Nationalrat Ende 2018 die Behandlungsfrist für die
2003 eingereichte parlamentarische Initiative Abate (fdp, TI), die höhere Strafen bei
sexuellen Handlungen mit Kindern fordert. Die RK-NR erklärte, die Umsetzung der
Initiative im Rahmen der Beratung der Vorlage zur Harmonisierung der Strafrahmen zu
prüfen, welche der Bundesrat im April 2018 zuhanden der Räte verabschiedet hatte. 5

PARLAMENTARISCHE INITIATIVE
DATUM: 14.12.2018
KARIN FRICK

Privatrecht

Personen, die aufgrund ungerechtfertigter Zahlungsbefehle auf Aberkennung der
Schuld klagen müssen, sollten künftig rasche Lösungen zur Löschung des
Betreibungseintrags gewährleistet werden. Mittels parlamentarischer Initiative forderte
FDP-Nationalrat Fabio Abate (TI) eine entsprechende Gesetzesanpassung im SchKG. In
seiner Begründung argumentierte er, dass mutmassliche Schuldner, die eine
Aberkennungsklage einreichen, mit äusserst hohen Gebühren belastet würden,
während diese für mutmassliche Gläubiger erheblich geringer ausfalle. Dies eröffne ein
Fenster für Missbrauch, was laut Abate in der Praxis tatsächlich häufig passiere. Neben
den offensichtlichen Nachteilen, die Personen, die das «Nichtbestehen der Schuld
feststellen lassen müssen», bei Geschäften wie einem Mietvertrag oder auf der
Stellensuche erführen, könnten ihnen auch erhebliche finanzielle Nachteile auferlegt
werden. Dies geschehe unabhängig davon, ob die Schuld überhaupt je bestanden habe

PARLAMENTARISCHE INITIATIVE
DATUM: 06.05.2011
CATALINA SCHMID
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oder bereits getilgt worden sei. Der Initiant schlug als Lösung vor, dass Forderungen
während einer festzulegenden Frist gerichtlich geltend gemacht werden müssen. Bei
Vernachlässigung dessen würde die Betreibung künftig hinfällig und der Zahlungsbefehl
aufgehoben und gelöscht. Die RK-NR beschloss im Oktober 2010 einstimmig, der
parlamentarischen Initiative Folge zu geben. Im Mai 2011 tat es ihr ihre
Schwesterkommission gleich. 6

Institutionen und Volksrechte

Bundesverwaltung - Organisation

Stillschweigend hiess der Nationalrat am letzten Tag der Sommersession 2019 ein auch
vom Bundesrat zur Annahme empfohlenes Postulat von Jacqueline Badran (sp, ZH) gut,
mit dem ein Zulassungssystem für Open Government Data (OGD) gefordert wurde.
Diese von der öffentlichen Hand erstellten Daten sollen – da sie ja von den
Steuerzahlenden bereits bezahlt worden sind – unentgeltlich zur Verfügung gestellt
werden. Badran warnte allerdings davor, dass dies vor allem grossen Digital-Konzernen
wie Google, Apple oder Microsoft zugute käme. Man müsse sich deshalb überlegen, ob
die Datenhoheit nicht besser beim Bund bleiben und die Freigabe von Daten an
bestimmte Regeln gebunden werden sollten. Für Zwecke des öffentlichen Interesses,
der Wissenschaft oder von Non-Profit-Organisationen müssten die Daten unentgeltlich
verfügbar sein. Für kommerzielle Zwecke hingegen könnte für die Daten, deren
Erhebung teilweise sehr teuer sei, zumindest eine teilweise Refinanzierung verlangt
werden. Der Bundesrat versprach, eine Analyse von Nutzergruppen und Bedürfnissen
für OGD durchzuführen. 7

POSTULAT
DATUM: 21.06.2019
MARC BÜHLMANN

Parlamentsmandat

Die Diskussionen um das Milizsystem wurden Anfang 2016 durch eine Ankündigung von
Christoph Blocher, eine Initiative zur Abschaffung des Berufsparlaments lancieren zu
wollen, neu entfacht. Massnahmen gegen die «Classe politique» hätten im Parlament
keine Chance, deshalb wolle er ein Volksbegehren lancieren, mit dem die Bezüge der
Parlamentsmitglieder gekürzt werden sollten. Ein Pauschalsalär – Blocher forderte CHF
50'000 – solle die verschiedenen Vergütungen zwischen CHF 120'000 und 150'000
ersetzen. Die Forderung, die Blocher bereits kurz nach seinem Rücktritt aus dem
Nationalrat gestellt hatte, wolle er als Privatmann realisieren. 
In den Medien wurden Parlamentsmitglieder zum Vorschlag befragt: Während Roland
Büchel (svp, SG) die Idee unterstützte und darauf hinwies, dass im Parlament Leute
sitzen müssten, die daneben arbeiten und «im realen Leben verankert sind», gab
Sebastian Frehner (svp, BS) zu bedenken, dass mit der Lohnsenkung auch der
Arbeitsaufwand gesenkt werden müsste. Elisabeth Schneider-Schneiter (cvp, BL)
hingegen hielt in Anbetracht von Aufwand und Ertrag die momentane Entschädigung für
angemessen und Beat Jans (sp, BS) warnte, dass er mit weniger Entschädigung und
weniger Zeit eine Vorlage wohl nicht mehr genau prüfen könne. Im Gegensatz zu Peter
Keller (svp, NW), der vor immer mehr «verkappten Berufspolitikern» warnte, die durch
Annahme von Mandaten nicht nur den Milizgedanken untergruben, sondern sich
dadurch auch abhängig machten, hielt Jacqueline Badran (sp, ZH) eine genügende
Entschädigung von Parlamentsmitgliedern für die eigentliche Bedingung politischer
Unabhängigkeit. Ansonsten müsste man sich entweder in den Sold der Wirtschaft
begeben oder sonst könnten sich nur noch Reiche wählen lassen. 
Die Medien zitierten zudem verschiedene Studien, die zeigten, dass das Milizparlament
«längst ein Mythos» sei, da es aufgrund der Komplexität der Geschäfte kaum mehr
möglich sei, nebenamtlich Politikerin oder Politiker zu sein. Es wurde auch darauf
hingewiesen, dass die Schweiz im internationalen Vergleich ein sehr kostengünstiges
Parlament habe. Eine neue, Ende 2016 erschienene Studie aus Lausanne (Pilotti 2017)
zeigte, dass im Zeitraum von 1910 bis 2016 sowohl eine Professionalisierung des
Parlaments als auch eine zunehmende Demokratisierung der Rekrutierung der
Mitglieder im Sinne einer Öffnung für neue soziale Schichten stattgefunden hat.
Diskutiert wurde auch die gesellschaftliche Unterstützung der Milizidee: Das
Milizsystem sei auch deshalb unter Druck, weil es zwar überall gelobt werde, aber die
Milizarbeit vor allem auch auf lokaler Ebene kaum honoriert werde. Immer weniger
Menschen seien bereit, politische Freiwilligenarbeit zu übernehmen. Dies werde zudem
von den meisten Arbeitgebern auch nicht sonderlich unterstützt. Gefordert wurden
etwa flexible Arbeitszeiten oder die Möglichkeit für Home-Office. 8

GESELLSCHAFTLICHE DEBATTE
DATUM: 31.12.2017
MARC BÜHLMANN
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Parlamentsorganisation

Die SPK des Nationalrats legte eine parlamentarische Initiative vor, welche Anliegen aus
verschiedenen in den letzten Jahren eingereichten Vorstössen von Ratsmitgliedern
aufnahm. Das Hauptziel der Vorlage war eine Aufwertung der Motion und des Postulats
in den Verhandlungen des Nationalrats. Durch eine Ausdehnung der Sitzungsdauer und
verkürzte Redezeiten in gewissen Eintretensdebatten soll genügend Zeit für die
Behandlung von persönlichen Vorstössen gewonnen werden. Vorstösse, die als
mehrheitsfähig erscheinen, weil sie bereits von der anderen Ratskammer oder einer
Kommissionsmehrheit angenommen worden sind, sollen konsequent prioritär
behandelt werden. (Siehe dazu auch die parlamentarische Initiative Hämmerle (sp, GR)
(06.416) Das bisherige Vorgehen, Vorstösse von der Traktandenliste zu streichen, wenn
sie zwei Jahre nach ihrer Einreichung vom Rat noch nicht behandelt worden sind, soll
aufgegeben werden. (Siehe dazu auch hier (Motion Kunz (svp, LU) (05.3077) und hier
(Büro NR, 06.479).) Über diese würde in Zukunft wieder abgestimmt, allerdings ohne
vorangehende Diskussion. Während diese Neuerungen nur den Nationalrat betreffen,
schlug die SPK-NR auch einige Änderungen für beide Räte vor. Um Zeit zu gewinnen,
soll das Differenzbereinigungsverfahren bei der Vorberatung von parlamentarischen
Initiativen durch die Ratskommissionen gestrafft, die Plenumsberatung über in beiden
Räten eingereichte identische Kommissionsmotionen gekürzt und auf eine
obligatorische Mitwirkung der Finanzkommissionen bei der Vorberatung
ausgabenrelevanter Vorlagen verzichtet werden. (Siehe zu den Kompetenzen der
Finanzkommission die parlamentarische Initiative Abate (fdp, TI) (06.467)). In diese
Sammelvorlage nahm die SPK auch noch die Umsetzung von zwei weiteren
parlamentarischen Anliegen auf. Zum einen ging es um eine von Nationalrat
Hochreutener (cvp, BE) 2005 eingereichte parlamentarische Initiative (05.437), welche
eine präzise Regelung des Verfahrens im Falle der Amtsunfähigkeit eines Mitglieds des
Bundesrates verlangt. Zum anderen ging es um die Umsetzung der im Vorjahr vom
Parlament überwiesenen Motion Markwalder (fdp, BE) (06.3872) für eine
generationsverträgliche Politik. Der Bundesrat soll in Zukunft in seinen Botschaften
auch ausführen, inwiefern seine Vorschläge mit den Interessen künftiger Generationen
vereinbar sind.

Das Parlament verabschiedete diese neuen Bestimmungen bereits in der
Herbstsession. Das Eintreten war im Nationalrat unbestritten und auch in der
Detailberatung gab es nur wenige Änderungsanträge. Sehr umkämpft war allerdings die
so genannte Guillotineklausel für Motionen und Postulate. Das Ratsbüro opponierte
gegen den ursprünglichen Antrag der SPK. Sein Argument, ein Abstimmungsmarathon
über alle nach zwei Jahren noch nicht erledigten Vorstösse am Sessionsende sei
unzumutbar, überzeugte auch eine Mehrheit der SPK. Diese schlug deshalb in der
Ratsdebatte die Beibehaltung des Status quo (automatische Abschreibung) vor und
setzte sich damit gegen den Widerstand der SP und der GP durch. Der Ständerat war
mit diesen Beschlüssen weitgehend einverstanden. Er lehnte aber die Neuerung ab,
dass ein Vorstoss nicht nur von einer einzelnen Person eingereicht werden kann,
sondern auch gemeinsam von zwei oder drei Ratsmitgliedern aus verschiedenen
Fraktionen. Da diese Lösung, welche den parteiüberschreitenden Charakter einer
Intervention hervorheben soll, für den Nationalrat von einer gewissen Bedeutung sein
könne, solle er sie jedoch für sich in seinem Ratsreglement einführen dürfen. Nachdem
die Parlamentsdienste auf die Kosten der dafür erforderlichen Anpassung der
elektronischen Erfassungsformulare hingewiesen hatten, verzichtete auch der
Nationalrat in der Differenzbereinigung auf diese Neuerung. 9

PARLAMENTARISCHE INITIATIVE
DATUM: 03.10.2008
HANS HIRTER

Föderativer Aufbau
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Beziehungen zwischen Bund und Kantonen

Mit einem Strauss an Forderungen hatte der Kanton Tessin 2014 auf Probleme
aufmerksam gemacht. Konkret forderte der Südschweizer Gliedstaat in drei
Standesinitiativen eine Aufkündigung des Grenzgängerabkommens und entsprechende
Neuverhandlungen mit Italien (14.302), einen Sonderstatus für Kantone im
Finanzausgleich, die von negativen Auswirkungen der Freizügigkeit aufgrund ihrer
Grenzlage besonders betroffen sind (14.303) sowie eine kantonale Autonomie für die
Festlegung von Höchstzahlen und Kontingenten für Grenzgängerinnen und Grenzgänger
(14.304). Mit dem deutlichen Ja zur Masseneinwanderungsinitiative und der eher
überraschenden Ablehnung des RTVG hatte die Tessiner Bevölkerung ebenfalls ein
Zeichen gesetzt – beide Resultate waren auch als Protestvoten gegen Bundesbern
interpretiert worden. Die Probleme und Sorgen des Südkantons stiessen deshalb
insgesamt auf offene Ohren. 
Allerdings lehnte der Ständerat als Erstrat alle drei in einem Paket diskutierten
Standesinitiativen in der Sommersession ab. Die WAK-SR, die mit dem Geschäft betraut
war, betonte, dass sie die Anliegen des Kantons Tessin sehr ernst nehme. Man habe sich
nicht nur mit einer Delegation des Tessiner Parlaments, sondern auch mit Eveline
Widmer-Schlumpf und Johann Schneider-Ammann getroffen, um sich über die
Probleme in der Südschweiz auszutauschen. Zwar beantragte die Kommission
einstimmig die Ablehnung der drei Standesinitiativen, legte aber gleichzeitig ein
Postulat vor: Der Bundesrat soll aufzeigen, welche auch im Rahmen der Umsetzung der
Masseneinwanderungsinitiative diskutierten Massnahmen und Handlungsmöglichkeiten
bestehen, um die Probleme im Kanton Tessin zu lindern. Ein Aufruf von Fabio Abate
(fdp, TI), wenigstens bei der Festlegung von Höchstzahlen eine föderalistische Lösung
anzustreben und der letzten der drei Standesinitiativen Folge zu geben, fand immerhin
12 weitere Unterstützer; 22 Nein-Stimmen und drei Enthaltungen versenkten diesen
Vorstoss aber ebenso wie die beiden anderen. Das Postulat wurde freilich – nachdem
es auch von Bundesrätin Eveline Widmer-Schlumpf positiv hervorgehoben wurde –
angenommen. 10

POSTULAT
DATUM: 18.06.2015
MARC BÜHLMANN

Wahlen

Kommunale Wahlen

Die Ausgangslage für die Stadtratswahlen 2018 in Zürich präsentierte sich überaus
spannend: Nachdem Andres Türler (ZH, fdp) und Gerold Lauber (ZH, cvp) ihren Verzicht
auf eine erneute Kandidatur für den Stadtrat erklärt hatten, waren in Zürich zwei der
neun Stadtratssitze neu zu besetzen. Kandidatinnen und Kandidaten für diese Sitze gab
es zuhauf: Neben den sieben Bisherigen Corinne Mauch (ZH, sp), Claudia Nielsen (ZH,
sp), André Odermatt (ZH, sp), Raphael Golta (ZH, sp), Daniel Leupi (ZH, gps), Richard
Wolff (ZH, al) und Filippo Leutenegger (ZH, fdp) gab es 11 weitere Kandidaturen: Karin
Rykart von den Grünen wurde innert kürzester Zeit als realistische Nachfolgerin des
zurücktretenden Gerold Lauber gewertet, da sie neben ihrer Partei auch von SP und AL
unterstützt wurde. Das bürgerliche «Top 5»-Bündnis umfasste neben dem Bisherigen
Leutenegger als «Zugpferd» (Tages-Anzeiger), der auch für das Stadtpräsidium
kandidierte, Michael Baumer von der FDP, Susanne Brunner und Roger Bartholdi von
der SVP sowie Markus Hungerbühler von der CVP. Als Alternative zu den zwei Blöcken
präsentierte sich GLP-Kandidat Andreas Hauri, der für die «progressive Mitte» antrat
und mit der Forderung eines Digitalministers zur Koordination der vielen Digitalprojekte
auf sich aufmerksam machen wollte. Kaum Wahlchancen sprachen die Medien den
übrigen Kandidatinnen und Kandidaten zu: Die 23-Jährige Nina Hüsser, Co-Präsidentin
der kantonalen Juso, wurde vom Zürcher Gewerkschaftsbund, nicht aber von ihrer
Mutterpartei empfohlen. Claudia Rabelbauer, Kandidatin der EVP, trat nach Ansicht
einiger Medien insbesondere zur Stadtratswahl an, um Werbung für ihre Partei zu
machen – vier Jahre zuvor hatte die EVP das Quorum nicht erreicht und dadurch alle
ihre Sitze verloren. Sie hatte damals auf eine Stadtratskandidatur verzichtet. Hatte die
EVP überdies 2014 noch mit der EDU zusammengespannt, war dies in diesem Jahr nicht
mehr der Fall. Im Gegenzug trat auch die EDU mit Thomas Ucar als eigenem
Stadtratskandidaten an. Hinzu kamen Anthony Edward Monn,  und Hans Ulrich
Flückiger, die bereits 2014 angetreten waren, sowie Christian Schaub, der mit skurrilen
Forderungen wie der Umbenennung des Uetlibergs seinen Wahlkampf als Satire sah und
mit dem Wahlslogan «Christian Schaub: arrogant, neurotisch, heimlifeiss» antrat. Für
den Wahlkampf spannten SP, Grüne und AL in einem losen Bündnis zusammen und
empfahlen sich gegenseitig zur Wahl. Dabei fiel insbesondere die Kampagne der SP auf,
deren Vertreterinnen und Vertreter bis Ende Jahr von Tür zu Tür gingen und in über
2000 Besuchen den direkten Kontakt mit der Bevölkerung suchten. Stadtpräsidentin

WAHLEN
DATUM: 04.03.2018
ANJA HEIDELBERGER
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Corinne Mauch, die sich ebenfalls an der Aktion beteiligte, erklärte, man wolle damit
«der Bevölkerung den Puls fühlen». Bis zum Wahltag wollte die SP zudem 15‘000
Telefongespräche mit Stadtzürcherinnen und Stadtzürchern führen. 
Viel mediale Aufmerksamkeit erhielt auch das bürgerliche «Top 5»-Bündnis von SVP,
FDP und CVP. Es wurde dabei betont, dass dieses im Vergleich zu vor 4 Jahren deutlich
besser harmoniere – keine Partei liess sich zu Spitzen gegen ihre Mitkonkurrenten
hinreissen. Noch nicht einmal das Plakat der SVP, mit dem sie dazu aufrief, den
«Saustall Stadtrat aus[zu]misten», sorgte zum Erstarenen der Medien für negative
Kommentare der anderen bürgerlichen Parteien. Bereits im September 2017 hatten die
Bürgerlichen ihr Wahlprogramm präsentiert, das etwa die Verbesserung der
Standortattraktivität, die Förderung von Gewerbe, Industrie und Dienstleistungen,
bessere Rahmenbedingungen für Finanzen und Steuern, flüssigen Verkehr sowie eine
Erhöhung der Sicherheit forderte. Das Komitee wurde nicht müde, insbesondere die
jährlichen Millionendefizite in den Stadtspitälern sowie die hohe Verschuldung der
Stadt zu kritisieren. 
Viel Aufmerksamkeit in diesen Stadtratswahlen erhielt Claudia Nielsen, wenn auch in
einem negativen Sinne. Bereits vor Kampagnenstart stand sie aufgrund der zahlreichen
Probleme bei den Stadtspitälern unter Druck; unter anderem war ihre Spitalstrategie
zur Behebung der Defizite der Spitäler und zum Abbau des Schuldenbergs von einer
Gemeinderatskommission als zu unbestimmt zurückgewiesen worden, woraufhin ihr ein
Beirat aus fünf weiteren Stadtratsmitgliedern zur Seite gestellt worden war. Immer
wieder kritisiert wurde in den Medien auch die Personalpolitik von Nielsen,
insbesondere der Personalverschleiss in ihrem Departement. Dies hatte zur Folge, dass
Nielsen im Dezember 2017 in einer Vorwahlbefragung von Sotomo für die NZZ
abgeschlagen auf dem 13 Platz landete – nur 27 Prozent aller Umfrageteilnehmenden
und nur 48 Prozent aller SP-Wählenden wollten im März 2018 Nielsens Namen auf den
Wahlzettel schreiben. Nielsen bezeichnete das Ergebnis als «Dämpfer», erhielt jedoch
weiterhin deutlichen Zuspruch ihrer Partei, die in einem Unterstützungsaufruf an die
SP-Mitglieder die «völlig überrissene Kritik von rechts» anprangerte. Im Februar aber
gab Claudia Nielsen, völlig unerwartet für die medialen Kommentatoren, ihren Verzicht
auf die Stadtratswahlen bekannt. Als Grund dafür nannte sie «reglementswidrige
Verbuchungen» und «Verwendungen von ärztlichen Honoraren» im Triemlispital. Sie
habe diese gestoppt und eine Administrativuntersuchung eingeleitet, wolle aber
politische Verantwortung dafür übernehmen und verzichte daher auf eine erneute
Kandidatur. Zwar zeigten sich die Medien in der Folge einig, dass die Verbuchungen
nicht krimineller Natur gewesen seien – Spitalärzte hatten Leistungen wie
Weiterbildungen oder Kongresse bezahlt, die eigentlich das Spital hätte übernehmen
müssen – und es auch nicht um sehr hohe Beträge gegangen sei, trotzdem hätten sie
gegen die städtischen Bestimmungen verstossen. Nielsens Rückzug wurde denn auch
nicht nur auf diesen einzelnen Vorfall, sondern auf die Fülle an negativer
Rückmeldungen zurückgeführt.
Vom Rückzug auf dem kalten Fuss erwischt wurde auch ihre Partei, die damit nur drei
Wochen vor dem Urnengang eine von ihren vier Stadtratskandidatinnen und
-kandidaten verlor. Nachdem mit Jacqueline Badran, die ihre «Mission» (Badran) im
Nationalrat als noch nicht abgeschlossen erachtete, und Min Li Marti, die erst zwei
Wochen zuvor ein Kind bekommen hatte und sich keinen Wahlkampf antun wollte, die
einzigen für die SP in Frage kommenden Ersatzkandidatinnen abgesagt hatten,
verzichtete die Partei auf eine vierte Kandidatur und gab damit ihren vierten Sitz
kampflos auf. Das Ziel der Partei bei den Wahlen liege nun darin, die 40
Gemeinderatssitze zu halten und weiterhin stärkste Partei zu bleiben, erklärte Co-
Präsident Marco Denoth gegenüber den Medien. 
Die Medien diskutierten in der Folge insbesondere, was dieser Rückzug Nielsens für
Karin Rykart und Andreas Hauri bedeute. Rykarts Wahl galt nun als beinahe sicher und
auch für Hauri stünden die Chancen gut, war man sich einig: Die zweite Wahlumfrage,
die noch vor dem Entscheid Nielsens durchgeführt worden war, sah Hauri auf dem
neunten Platz. Der Grünliberale schien bei den Grünen, der SP und vereinzelt auch bei
der FDP gut anzukommen, die AL empfahl ihn sogar zur Wahl, um damit die Wahl der
SVP-Kandidatin Brunner zu verhindern.
Eher schlecht standen die Vorzeichen zu diesem Zeitpunkt für die «Top 5»: Obwohl die
Medien immer wieder die gute Zusammenarbeit zwischen den drei bürgerlichen
Parteien betonten, sprachen die Vorumfragen eine andere Sprache. Gemäss Umfrage
hatten SVP, FDP und CVP Mühe, ihre Wählerinnen und Wähler parteiübergreifend von
der Wahl der übrigen Mitglieder der gemeinsamen Liste zu überzeugen. Nur 45 Prozent
der FDP-Wählenden und 39 Prozent der SVP-Wählenden gaben in der Umfrage dem
CVP-Kandidaten Markus Hungerbühler ihre Stimme und auch Michael Baumer, Susanne
Brunner und Roger Bartholdi erhielten nur rund zwei Drittel der Stimmen von der
jeweils anderen Partei.
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Je näher der Wahltermin kam, desto deutlicher wurde, dass eine hohe
Stimmbeteiligung zu erwarten war. Eineinhalb Wochen vor Urnengang waren bereits
21.9 Prozent der Wahlzettel eingegangen, vier Jahre zuvor waren es 17.6 Prozent
gewesen. Erklärt wurde dies durch die gleichentags stattfindende eidgenössische
Abstimmung über die No-Billag-Initiative. 

Am Wahlsonntag, dem 4. März 2018, bestätigten sich die Erwartungen der Medien
grösstenteils. Die Wahlbeteiligung lag mit 43.2 Prozent relativ hoch. Problemlos
schafften alle Bisherigen – Corinne Mauch (mit 63'139 Stimmen), Daniel Leupi (59'082
Stimmen), André Odermatt (57'969 Stimmen), Raphael Golta (56'572 Stimmen), Richard
Wolff (48'311 Stimmen) und Filippo Leutenegger (44'358 Stimmen) – die Wiederwahl.
Karin Rykart erzielte ein Glanzresultat und erhielt am fünftmeisten Stimmen (49'285
Stimmen) – und damit mehr als Wolff und Leutenegger. Letzterer schaffte das absolute
Mehr zwar sicher, erhielt aber doch deutlich weniger Zuspruch als der am
schlechtesten abschneidende Linke, Richard Wolff. Andreas Hauri wurde mit 36‘058
Stimmen gewählt und errang damit zum ersten Mal einen Zürcher Stadtratssitz für die
Grünliberalen. Auch der Nachfolger von Andres Türler, Michael Baumer, übertraf mit
33‘033 Stimmen das absolute Mehr, wenn auch nur knapp. Mit deutlichem Abstand
folgten Markus Hungerbühler (26‘900 Stimmen) und die beiden SVP-Kandidierenden
Susanne Brunner (23‘683) und Roger Bartholdi (22‘673). Auch die Wahl fürs
Stadtpräsidium verlief eindeutig, so war der Wahlkampf hierzu zuvor auch eher
zurückhaltend geblieben: Mit 53‘300 Stimmen schaffte Corinne Mauch die Wiederwahl
gegen Filippo Leutenegger mit 27‘094 Stimmen und Andreas Hauri mit 3‘145 Stimmen
deutlich. 
Das bürgerliche Top-5-Ticket gehörte somit zu den grossen Verlierern des Tages. Von
den fünf Kandidaten waren lediglich die beiden FDP-Vertreter gewählt worden; die
Medien sprachen von einem Fiasko für SVP und CVP. Dies insbesondere auch aufgrund
der Ergebnisse bei den Gemeinderatswahlen. Kritisiert wurde in der Folge vor allem die
Strategie der Bürgerlichen, die bisherige Politik des Stadtrats und das «Versagen» von
Rot-Grün zu kritisieren. Der Stadt gehe es gut, weshalb zwingende Argumente für eine
bürgerliche Wende gefehlt hätten, war man sich einig. Eine andere Erklärung für die
Niederlage lieferte das bürgerliche Lager: «Ein besseres Abschneiden des Top5-Teams
wurde vor allem durch die hohe Mobilisierung innerhalb des linken Lagers durch die
NoBillag-Abstimmung verhindert», publizierte das Komitee auf seiner Webseite. «Mit
einer anderen Abstimmungskonstellation wäre ein weitaus besseres Abschneiden des
Top5-Teams wahrscheinlich gewesen.» Dies erachteten jedoch die meisten
Kommentatoren als wenig plausibel: Ein solcher Zusammenhang sei statistisch nicht zu
beweisen; nicht nur die SVP und die FDP, die sich zumindest teilweise für die Initiative
ausgesprochen hatten, sondern auch die CVP, die diese deutlich bekämpft hatte,
hätten bei der Wahl schlecht abgeschnitten; und die Ergebnisse hätten vergleichsweise
deutlich mit den Vorumfragen übereingestimmt. Stattdessen ging man davon aus, dass
die Bürgerlichen in der Stadt Zürich eine Zusammenarbeit der drei Parteien (noch)
nicht akzeptiert hätten. 

Im Mai 2018 nahm der Stadtrat die Departementsverteilung vor, wobei es zu einer
«grossen Rochade» (Mauch) kam: 5 Departemente wurden neu verteilt, lediglich die
vier bisherigen SP- und Grünen-Mitglieder des Stadtrats behielten ihre Ressorts.
Filippo Leutenegger und Richard Wolff hingegen mussten gegen ihren Willen ihre
Departemente wechseln: Leutenegger wird zukünftig anstelle des Tiefbaudepartements
das Schuldepartement übernehmen und Wolff wird anstelle des
Sicherheitsdepartements neu für das Tiefbaudepartement zuständig sein.
Stadtpräsidentin Mauch begründete diese Entscheide der Stadtregierung damit, dass es
bezüglich des Tiefbaus bereits bisher zu Blockaden zwischen Leutenegger und dem
Parlament gekommen sei und sich dies nun, nachdem die Linken deutlich in der
Mehrheit seien, noch verstärken werde. Leutenegger bedauerte diesen Entscheid und
kritisierte, dass in einer Konkordanzdemokratie die Minderheiten eingebunden werden
sollten. Den Departementswechsel von Wolff begründete Mauch damit, dass er
bezüglich der Räumung des besetzten Koch-Areals befangen sein könnte, weil seine
Söhne dort verkehrten. Wolff erklärte, er sei «schockiert» gewesen, als man ihm vor
fünf Jahren das Sicherheitsdepartement gegeben habe, und sei nun erneut
«schockiert» darüber, dass man es ihm wieder wegnehme. Wolffs
Sicherheitsdepartement übernahm Karin Rykart, Baumer wurde für das Departement
«Industrielle Betriebe» zuständig und Andreas Hauri erhielt das
Gesundheitsdepartement von Nielsen. 
Die Medien kritisierten nicht nur die Art, wie die Departemente verteilt wurden – die
Freisinnigen sprachen zum Beispiel von einem «rot-grüne[n] Machtrausch», doch auch
neutralere Stimmen kritisierten die «Machtdemonstration» der SP und der Grünen –,
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sondern auch die Verteilung an sich: Die SP und die Grünen hätten diejenigen
Departemente, die sie als wichtig erachteten, unter sich aufgeteilt, den Freisinnigen
habe man hingegen die «unbedeutenden» Ämter (Präsident der FDP Zürich, Severin
Pflüger) gegeben. Am stärksten wurde hingegen kritisiert, dass die Stadträtinnen und
Stadträte der SP und der Grünen nicht die Verantwortung für das schwierigste
Departement, das Gesundheitsdepartement, übernommen hätten. Die beiden Parteien
hätten sich damit aus der Verantwortung gestohlen, kritisierten FDP und AL. Diese
Verantwortung wird nun Andreas Hauri als Neugewählter übernehmen müssen. 11

Eidgenössische Wahlen

Im Kanton Zürich wurden insgesamt 30 Listen eingereicht, auf denen sich 275
Kandidatinnen (34,3%) und 527 Kandidaten um die 34 Zürcher Nationalratssitze
bewarben. Damit war die Zahl der Listen im Vergleich zu den eidgenössischen Wahlen
2007 (29 Listen) wieder angewachsen, hatte die Rekordzahl von 34 Listen aus dem Jahr
1991 aber nicht überboten. Die Zahl der Kandidierenden war marginal tiefer als 2007
(804) und wesentlich tiefer als 2003 (964). Ebenfalls weiterhin rückläufig war der
Frauenanteil unter den Kandidierenden, der 2003 noch 38,4% betragen hatte (2007:
37,7%). Sowohl die SP als auch die SVP starteten mit Listen für Auslandschweizerinnen
und -schweizer. Neu traten die BDP und zahlreiche Kleinstparteien an, darunter etwa
die Anti PowerPoint Partei, die Narrenpartei oder eine Liste mit Parteilosen. Anders als
2007 kam keine grosse Listenverbindung der Linken mehr zustande: SP, Grüne und CSP
verbanden sich auf der einen und AL, Piraten und Konfessionslose auf der anderen
Seite. In der Mitte verbanden sich die CVP, die BDP, die EVP, die GLP und die Tierpartei.
Wie in den meisten anderen Kantonen, in denen die EDU antrat, verband sie sich auch
in Zürich mit der SVP. Vier der 34 Sitze wurden frei. Insbesondere die SP, die sieben
Sitze innehatte und von der drei Nationalrätinnen und Nationalräte zurücktraten (Mario
Fehr, Christine Goll, Anita Thanei), hatte einen Aderlass zu verkraften. Den vierten
vakanten Sitz (Hans Rutschmann) hatte die SVP zu verteidigen.

Die grossen Gewinnerinnen im Kanton Zürich waren die BDP und die GLP, die
sozusagen Heimvorteil genoss: Die Grünliberalen hatten sich im Kanton Zürich 2004
von den Grünen getrennt und konstituiert. Die drei bereits 2007 eroberten, allesamt
aus Zürich stammenden GLP-Mandate konnten 2011 nicht nur verteidigt, sondern um
einen weiteren Sitz ausgebaut werden. Zu den drei Bisherigen wurde neu Thomas Maier
in den Nationalrat gewählt. Der Wählerzuwachs um 4,5 Prozentpunkte auf 11,5% wurde
nur noch von der BDP überflügelt, die in Zürich auf Anhieb auf 5,3%
Wählerstimmenanteil kam und damit zwei Sitze eroberte. Für die BDP schickten die
Zürcher Wahlberechtigten Lothar Ziörjen und Rosmarie Quadranti-Stahel nach Bern.
Die Sitzgewinne von BDP und GLP gingen auf Kosten der SVP, der CVP und der GP, die je
einen Sitz abgeben mussten. Die SVP fiel auf 29,8% Wähleranteil (-4,1 Prozentpunkte)
und 11 Sitze zurück. Der Sitz von Hans Rutschmann konnte damit nicht verteidigt
werden. Christoph Blocher schaffte es wieder in den Nationalrat. Nicht er, sondern
Natalie Rickli bekam allerdings die meisten Wählerstimmen (145'776). Neu für die SVP
wurde Hans Egloff gewählt. Abgewählt wurden somit Ernst Schibli und Ulrich Schlüer,
der bereits 2007 abgewählt worden, aber wieder nachgerutscht war. Die CVP, die ihren
2007 eroberten Sitz wieder abgeben musste (neu: 2 Sitze) kam noch auf 5%
Wähleranteil (-2,6 Prozentpunkte). Für die CVP nicht mehr wiedergewählt wurde Urs
Hany. Die Grünen mussten einen Verlust von zwei Prozentpunkten hinnehmen und
kamen mit neu 8,4% Wähleranteil auf drei Sitze. Neu gewählt wurde Balthasar Glättli,
der auch von seiner Ständeratskandidatur profitiert haben dürfte. Abgewählt wurden
hingegen Marlies Bänziger und Katharina Prelicz-Huber. Die SP (19,3%, -0,5
Prozentpunkte, 7 Sitze), die FDP (11,6%, -1,6 Prozentpunkte, 4 Sitze) und die EVP (3,1%,
-0,6 Prozentpunkte, 1 Sitz) konnten ihre Sitze trotz Verlusten halten. Die SP konnte
damit alle drei vakanten Sitze verteidigen und wurde neu von Thomas Hardegger,
Jacqueline Badran und Martin Naef vertreten. Bei der FDP und der EVP wurden die
Bisherigen bestätigt. Über 1% der Stimmen erhielten auch die EDU (1,9%) und die
Alternative Liste (1%). Die Piratenpartei war mit 0,9% elftstärkste Partei. Alle drei
blieben allerdings ohne Sitz. Der Kanton Zürich wird nach den Wahlen 2011 mit 10
Frauen und 24 Männern in Bern vertreten sein. Der Frauenanteil nahm damit im
Vergleich zu 2007 von 35,3% auf 29,4% ab. Die Stimmbeteiligung im Kanton Zürich
betrug 46,8% und war damit über zwei Prozentpunkte tiefer als noch 2007. 12

WAHLEN
DATUM: 23.10.2011
MARC BÜHLMANN
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Im Kanton Tessin wurden im Vorfeld vier Favoriten für die beiden Ständeratssitze
gehandelt. Neben dem bisherigen Kantonsvertreter Filippo Lombardi (cvp) und dem
Nationalrat Fabio Abate (fdp), der den Sitz der FDP für den zurücktretenden Dick Marty
verteidigen sollte, wurden dem von SVP und Lega portierten parteilosen Sergio Morisoli
sowie dem ehemaligen Nationalrat und Fraktionspräsidenten der SP, Franco Cavalli gute
Chancen eingeräumt. Cavalli war 2007 als amtierender Nationalrat erfolglos zu den
Ständeratswahlen angetreten und hatte sich damals aus der Politik verabschiedet.
Germano Mattei, der sich unter dem Label MontagnaViva stark für die Probleme der
Berggebiete engagiert und der Parteilose Domenico Zucchetti wollten ebenfalls als
Ständevertreter nach Bern. 

Von den vier Favoriten erreichte im ersten Wahlgang keiner das absolute Mehr.
Lombardi konnte sich mit 45'260 Stimmen leicht absetzen. Abate (38'438 Stimmen),
Cavalli (35'735 Stimmen) und Morisoli (34'235 Stimmen) lagen jedoch ziemlich nahe
beieinander. Auch Mattei, der 9'084 Stimmen erhielt, trat neben den ersten vier noch
einmal an. Zucchetti strich mit 2'496 Stimmen hingegen die Segel. Der zweite Umgang
brachte hinsichtlich der Reihenfolge keine Veränderungen mehr. Lombardi konnte
seinen Sitz mit 48'618 Stimmen deutlich verteidigen. Der Abstand zwischen Abate, der
den Sitz für die FDP mit 36'262 Stimmen holte, und Cavalli hatte sich allerdings im
Vergleich zum ersten Umgang verkleinert: Letztlich entschieden 763 Stimmen zu
Gunsten von Abate. Wie bereits 2007, als ebenfalls ein zweiter Umgang nötig war,
schaffte es Cavalli nicht, einen Sitz in der kleinen Kammer zu erobern. Das zu
erwartende knappe Resultat bewegte zahlreiche Wahlberechtigte für den zweiten
Umgang an die Urne. Die Beteiligung lag bei 48,9%. 13

WAHLEN
DATUM: 20.11.2011
MARC BÜHLMANN

Aussenpolitik

Auslandschweizer

Weitere Unterstützung für Schweizer im Ausland forderte ein Postulat Abate (fdp, TI),
welches der Nationalrat im September an den Bundesrat überwies. Damit wird die
Regierung aufgefordert, einen Bericht über das konsularische Angebot für
Auslandschweizer zu erstellen und darin die Wirksamkeit und Effizienz dieser
Strukturen, insbesondere hinsichtlich möglicher Krisenfälle darzulegen. 14

POSTULAT
DATUM: 30.09.2011
ANITA KÄPPELI

Aussenwirtschaftspolitik

Gerhard Pfister (cvp, LU) reichte im Dezember 2014 ein Postulat zur Prüfung der
Schweizer Opportunitätsstrategie im Freihandel zwischen der EU und den USA ein.
Pfister erwartete vom Bundesrat einen Bericht, welcher die Schweizer Strategie im Fall
des Zustandekommens des TTIP zwischen den USA und der EU und des TiSA aufzeigt. Da
die EU und die USA die beiden wichtigsten Handelspartner der Schweiz seien, müsse
diese sich hinsichtlich der neuen Freihandelsabkommen positionieren, erklärte Pfister.
Er forderte eine Strategie, welche denjenigen entgegengesetzt werden kann, welche
sich kritisch gegenüber einem Schweizer Zugang zum TTIP äusserten, denn dieses biete
«grosse Potenziale und Opportunitäten». 
In seiner Stellungnahme verwies der Bundesrat auf eine Arbeitsgruppe des Seco und
zwei in Auftrag gegebene Studien, welche die Auswirkungen des TTIP auf die Schweiz
evaluieren sollten. Die Strategie der Schweiz werde jedoch erst formuliert, wenn der
Inhalt des TTIP bekannt sei. Ziel sei es, die Wettbewerbsfähigkeit der Schweiz zu
erhalten und zugleich die sektorielle Entwicklung, die ökologischen Konsequenzen des
Abkommens sowie die Wechselkursentwicklung zu berücksichtigen. An den
Verhandlungen über das TiSA nehme die Schweiz teil, doch auch diese seien noch nicht
abgeschlossen. Der Bundesrat beantragte die Annahme des Postulats. 
Das Postulat wurde von Jean Christophe Schwaab (sp, VD) bekämpft, wodurch es in der
Wintersession 2016 zu einer Debatte im Nationalrat kam. Postulant Pfister enervierte
sich darüber, dass die Bekämpfung dieses «harmlosen» Postulats einer
Gesprächsverweigerung der Gegenseite gleichkomme, denn es sei die Aufgabe des
Parlaments zu diskutieren, wie man in derartigen Fragen vorgehen wolle. Jacqueline
Badran (sp, ZH) bemängelte, dass sich Pfister ausschliesslich auf die Chancen der
Handelsabkommen fokussiere, obwohl diese doch für die Schweiz «massiv Schaden»
mit sich bringen würden. Auch Nationalrat Schwaab, der das Postulat bekämpft hatte,
äusserte seine Sorgen hinsichtlich des Schadens, den insbesondere die Schweizer
Agrarwirtschaft durch das TTIP erleiden würde. Schwaab sah gar die demokratischen

POSTULAT
DATUM: 29.02.2016
AMANDO AMMANN
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Grundlagen in Gefahr, denn die Schiedsgerichte, welche die Umsetzung des TTIP mit
sich brächte, kämen den von der SVP so oft kritisierten «fremden Richtern» gleich.
Bundesrat Schneider-Ammann forderte den Nationalrat auf, das Postulat anzunehmen,
denn das TTIP werde kommen und wenn die Schweiz die Nachteile für ihre Wirtschaft
gering halten wolle, so bliebe «nicht beliebig viel Zeit». Der Nationalrat nahm die
mahnenden Worte zur Kenntnis und das Postulat mit 142 zu 49 Stimmen (bei 1
Enthaltung) an. Die Nein-Stimmen stammten vonseiten der Grünen, der SP und der
SVP. 15

Wirtschaft

Wirtschaftspolitik

Strukturpolitik

L'article 63 al.1 let.d de la loi fédérale sur l'impôt fédéral direct (LIFD) permet aux
entreprises de constituer des provisions pour financer des mandats de recherche et de
développement (R&D) attribués à des tiers. Ces provisions sont plafonnées à 10 pour
cent du bénéfice imposable. Jacqueline Badran (sp/ps, ZH) charge le Conseil fédéral,
par l'intermédiaire d'une motion, de modifier cet article 63 al.1 let.d. Elle souhaite ainsi
permettre aux entreprises de constituer des provisions jusqu'à 80 pour cent du
bénéfice imposable et aussi lorsque la R&D est effectuée à l'interne de l'entreprise et
non pas forcément confiée à des tiers. Selon la dépositaire, une telle modification
boosterait l'innovation des PME. Le Conseil fédéral considère que la proposition de la
motion Badran (sp/ps, ZH) n'est pas optimale car non ciblée. Il a donc proposé de
rejeter la motion. Le Conseil fédéral a concédé qu'un tel report d'imposition
constituerait un avantage en matière de liquidité pour les PME qui utiliseraient cette
provision. Cependant, il a estimé que l'application de cette modification législative
serait administrativement complexe et risquerait d'être uniquement utilisée comme un
outil de report de l'imposition sur le bénéfice. Ensuite, il a ajouté que cette mesure ne
serait pas équitable vis-à-vis des start-up qui réalisent rarement un bénéfice lors des
premières années. Au final, le Conseil national a suivi les arguments de l'auteure de la
motion. Il a largement adopté l'objet par 139 voix contre 33 et 20 abstentions. La
motion passe à la chambre des cantons. 16

MOTION
DATUM: 27.02.2017
GUILLAUME ZUMOFEN

Jacqueline Badran (sp/ps, ZH) a déposé une initiative parlementaire qui vise une
réduction de la charge fiscale qui pèse sur les participations de collaborateurs
remises par une start-up. Cette modification fiscale passe par une adaptation de la loi
fédérale sur l’impôt fédéral direct (LIFD) et de la loi fédérale sur l’harmonisation des
impôts directs des cantons et des communes (LHID). La conseillère nationale socialiste
considère que la prospérité économique helvétique repose sur la capacité
d’innovation. Ainsi, elle salue les modifications des conditions générales propices aux
activités innovantes. Cependant, elle considère que ces modifications favorisent
particulièrement les multinationales cotées en bourse et négligent partiellement les
start-up. L’exemple des allégements fiscaux relatifs aux brevets illustre cette
problématique. En effet, les start-up ne détiennent, souvent, pas encore de brevets et
ne peuvent donc pas bénéficier de ces allégements. Dans la même optique, les
conditions fiscales applicables aux participations de collaborateurs sont sculptées pour
les grands groupes. Selon la dépositaire, un risque évident découle de cette situation: la
migration des esprits innovants vers d’autres pays. Pour les actions de collaborateurs,
les autorités fiscales fondent leur taxation sur le prix payé par l’investisseur. Ainsi, le
collaborateur paie un prix très élevé pour ses actions, ou alors s’acquitte d’un impôt sur
le revenu élevé si les actions sont acquises à prix réduit. Cette incitation négative freine
la capacité d’innovation en Suisse. En effet, les start-up misent souvent sur des actions
de collaborateurs pour attirer les cerveaux très qualifiés à un salaire inférieur au salaire
moyen dans la branche. Au final, lors de l’aliénation ou de la vente des actions, la
différence entre la valeur calculée et le produit tiré est imposé comme revenu. Par
conséquent, le gain en capital n’est pas exonéré d’impôt. Cette situation crée non
seulement une inégalité entre les collaborateurs actionnaires et les actionnaires non
collaborateurs, mais aussi une inégalité avec les actionnaires des entreprises cotées en
bourse. Jacqueline Badran (sp/ps, ZH) propose donc une modification de l’art.16 al.3
afin que les gains en capital réalisés lors de l’aliénation d’éléments de fortune privée ne
soient pas imposables, ainsi qu’une modification de l’art.17b al.2bis, pour que la valeur
vénale d’une action de collaborateur soit déterminée d’après le capital propre de

PARLAMENTARISCHE INITIATIVE
DATUM: 06.06.2017
GUILLAUME ZUMOFEN
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l’entreprise, mais au minimum d’après le capital-actions. 
La Commission de l’économie et des redevances du Conseil national (CER-CN) s’est
penchée sur la question. Elle a estimé légitime l’objectif de l’initiative mais considère
que la solution proposée n’est pas optimale. Elle a notamment souligné les flous au
niveau de la définition d’une start-up, de l’égalité de traitement et des différences de
situation entre les cantons. Si elle recommande donc de rejeter l’initiative par 18 voix
contre 7, elle a décidé de déposer une motion (17.3261) par 18 voix contre 5 et 2
abstentions qui suit des objectifs similaires. A la chambre du peuple, l’initiative a été
rejetée par 116 voix contre 59 et 14 abstentions. Tous les partis ont été divisés sur la
question. 17

Gesellschaftsrecht

Die Auseinandersetzung über neue Regeln für die Wahl, Aufgaben und
Verantwortlichkeit von Verwaltungsräten wurde im Berichtsjahr fortgesetzt. Der
Nationalrat gab einer parlamentarischen Initiative Abate (fdp, TI) Folge, welche verlangt,
dass Personen, welche wegen Konkurs- oder Betreibungsdelikten strafrechtlich
verurteilt worden sind, nicht in den Verwaltungsrat einer Aktiengesellschaft gewählt
werden können. 18

PARLAMENTARISCHE INITIATIVE
DATUM: 10.03.2003
HANS HIRTER

Der Nationalrat hatte im Vorjahr einer parlamentarischen Initiative Abate (fdp, TI) Folge
gegeben, welche verlangt, dass Personen, welche wegen Konkurs- oder
Betreibungsdelikten strafrechtlich verurteilt worden sind, nicht in den
Verwaltungsrat einer Aktiengesellschaft gewählt werden können. Auf Antrag ihrer
Rechtskommission beschloss die grosse Kammer im Berichtsjahr, dieses Anliegen nicht
mehr weiter zu verfolgen und die Initiative als erfüllt abzuschreiben. Der Grund dafür
war, dass der revidierte Allgemeine Teil des Strafgesetzbuchs vorsieht, dass ein Gericht
einem Verurteilten, der sein Delikt im Zusammenhang mit seiner Berufstätigkeit
begangen hat, die Ausübung bestimmter beruflicher Aktivitäten (wie eben
beispielsweise die Tätigkeit als Verwaltungsrat) für bis zu sechs Jahren verbieten kann. 19

ANDERES
DATUM: 17.12.2004
HANS HIRTER

Dans la même logique que l’initiative parlementaire Badran (sp/ps, ZH) (16.424), une
motion de la Commission de l’économie et des redevances (CER-CN) charge le Conseil
fédéral de modifier le traitement fiscal des start-up et des participations détenues par
leurs collaborateurs afin de booster l’attractivité de la place économique suisse. Le
Conseil fédéral a proposé de rejeter la motion. Pour justifier sa position, il s’est appuyé
sur le rapport en réponse au postulat Derder (fdp/plr, VD) (13.4237). Ce rapport
considère que la charge fiscale pour les start-up est extrêmement attrayante en Suisse
bien qu’aucunes mesures spécifiques à ces jeunes entreprises ne soient en place. En
outre, sur la question des collaborateurs, il a rappelé le principe d’égalité de
traitement. En effet, les régimes spéciaux créent souvent des inégalités, un flou
juridique et des problèmes de délimitation. Néanmoins, la chambre du peuple a été
sensible aux arguments de la CER-CN. Par 122 voix contre 48 et 2 abstentions, le
Conseil national a souhaité une reformulation du traitement fiscal des start-up. Le
camp rose-vert s’est opposé sans succès à la motion. 20

MOTION
DATUM: 14.06.2017
GUILLAUME ZUMOFEN

Geld, Währung und Kredit

Banken

Eine 2014 von Ständerat Abate (fdp, TI) eingereichte Motion hatte die Stärkung der
Wettbewerbsfähigkeit des Schweizer Finanzplatzes zum Ziel. Der Motionär wollte den
Bundesrat auffordern, italienische Treuhandgesellschaften (Fiduciarie statiche) als
Börsenagenten anzuerkennen. Durch die Anerkennung dieser Treuhandgesellschaften
als Börsenagenten würden diese von der Umsatzabgabe befreit, und zwar auch dann,
wenn sie die ihnen anvertrauten Gelder bei einer Schweizer Bank hinterlegten. Nach
geltendem Recht schuldeten die Fiduciarie statiche die Umsatzabgabe nur dann, wenn
sie die Gelder einer Schweizer Bank zur Verwaltung überliessen, nicht aber, wenn sie
die Gelder einer ausländischen Bank anvertrauten. Der Motionär war der Ansicht, dass
dadurch ein „offensichtlicher“ Wettbewerbsnachteil für die Schweizer Banken
entstehe. Ohne Gegenantrag überwiesen die beiden Parlamentskammern die Motion an
den Bundesrat. 21

MOTION
DATUM: 18.03.2014
FABIO CANETG

01.01.65 - 01.01.20 10ANNÉE POLITIQUE SUISSE — AUSGEWÄHLTE BEITRÄGE DER SCHWEIZER POLITIK



Le scandale des Paradise Papers a mis en lumière les dérives des paradis fiscaux. L'UE a
donc établi une liste noire des pays non coopératifs. Susanne Leutenegger Oberholzer
(ps, BL) a déposé une motion pour que cette liste soit révisée. Elle estime qu'elle est
non exhaustive. 
Le Conseil fédéral a mis en avant la fiabilité de cette liste et proposé de rejeter la
motion. 
L'objet a été repris par Jacqueline Badran (ps, VD), puis classé car non traité dans les
délais.

MOTION
DATUM: 20.12.2019
GUILLAUME ZUMOFEN

Öffentliche Finanzen

Direkte Steuern

«Der Bundesrat will für einmal nicht die Welt verbessern, (...) er will ein ganz kleines
Steuerproblem lösen», beteuerte Finanzminister Maurer gegen Ende der
nationalrätlichen Debatte zur Erhöhung des Steuerabzugs von Kosten für die
Betreuung von Kindern durch Dritte in der Frühjahrssession 2019. Der Bundesrat hatte
beabsichtigt, im Rahmen seiner Fachkräfte-Initiative den Steuerabzug für externe
Kinderbetreuung zu erhöhen, um so für Personen mit hohen Einkommen Anreize zu
schaffen, sich trotz Kindern stärker in die Arbeitswelt zu integrieren. Finanzminister
Maurer rechnete mit etwa 2500 Vollerwerbsstellen, die so besetzt werden könnten. Das
beschränkte Zielpublikum der Massnahme erachteten aber verschiedene
Kommissionsminderheiten als diskriminierend – diese reichten folglich weiterführende
Vorschläge ein. 
Den Anfang machte Jacqueline Badran (sp, ZH) mit einem Rückweisungsantrag an die
WAK-NR: Diese solle anstelle der vom Bundesrat vorgeschlagenen Änderung einen
Systemwechsel hin zu einem Gutschriftensystem für Kinder einrichten, durch das
Familien unabhängig von Lebensform und Einkommen für jedes Kind eine Gutschrift
erhielten. Die bisherigen Kinderabzüge sollten hingegen gestrichen werden. Dadurch
könne die Ungleichbehandlung der Familien aufgrund ihrer Einkommenshöhe durch die
bisherige Regelung korrigiert werden. Der Nationalrat folgte diesem Antrag nicht und
sprach sich mit 134 zu 54 Stimmen für Eintreten aus. 
Regula Rytz (gp, BE) erachtete Familien mit hohen Einkommen durch die aktuelle
Regelung als benachteiligt, da diese die Betreuungsplätze durch ihre Steuern
finanzierten, selbst aber keine finanzielle Unterstützung erhielten und die vollständigen
Betreuungstarife bezahlen müssten. Daher wollte sie diese Familien entlasten, indem
der vom Bundesrat vorgesehene Abzug auf die Betreuung in institutionellen
Betreuungsformen wie Kitas, Tagesschulen, Tagesfamilien oder Tagesmütter begrenzt
würde. Dadurch könne überdies verhindert werden, dass die Kosten von privat
angestellten Nannys, die überdies Hausarbeit verrichteten, ebenfalls abgezogen werden
könnten, argumentierte Rytz. Ihr Antrag fand jedoch nur in der SP und bei den Grünen
Unterstützung und wurde mit 139 zu 52 Stimmen (bei 2 Enthaltungen) verworfen. 
Auch Thomas Aeschi (svp, ZG) argumentierte mit einer Ungleichbehandlung
verschiedener Familien: Er kritisierte, dass die Vorlage nur jenen Familien
Betreuungsabzüge gewähre, die ihre Kinder gegen Entgelt fremdbetreuen liessen.
Familien, die ihre Kinder selbst betreuten oder private Lösungen gefunden hätten,
würden so diskriminiert. Darum schlug er vor, den Abzug der
Kinderdrittbetreuungskosten auch dann zu gewähren, wenn keine direkten Kosten
anfielen. Diese Lösung – gemäss Kommissionssprecherin Kathrin Bertschy (glp, BE) von
der Kommission als Neuauflage der SVP-Familieninitiative eingestuft – fand nur bei
einem Grossteil der SVP-Fraktion, der Hälfte der CVP/EVP-Fraktion und bei einem
Mitglied der BDP Anklang und wurde folglich mit 116 zu 74 Stimmen (bei 2 Enthaltungen)
abgelehnt. 
In eine ähnliche Richtung ging der Einzelantrag Kutter (cvp, ZH), der die allgemeinen
Kinderabzüge, also unabhängig von der Betreuungssituation der Kinder, von CHF 6'500
auf CHF 10'000 erhöhen wollte. Trotz des Einwands des Finanzministers, dass ein
Vorschlag, der CHF 350 Mio. koste, nicht einfach angenommen werden könne, ohne
dass er zuvor in der Vernehmlassung gewesen sei, stimmte ihm der Rat mit 100 zu 92
Stimmen (bei 1 Enthaltung) zu: Die Fraktionen der SVP und der CVP/EVP sowie eine
Mehrheit der BDP-Fraktion stellten sich hinter die höheren Kinderabzüge. 
In der Gesamtabstimmung sprach sich der Nationalrat mit 131 zu 48 Stimmen (bei 14
Enthaltungen) für die Vorlage aus. Die Nein-Stimmen stammten von den Mitgliedern der
SP, von einem Teil der Grünen sowie von einzelnen SVP-Mitgliedern. 22

BUNDESRATSGESCHÄFT
DATUM: 12.03.2019
ANJA HEIDELBERGER
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Finanzplan und Sanierungsmassnahmen

Der Nationalrat behandelte das Entlastungsprogramm 2003 noch in derselben Session.
In der Eintretensdebatte betonten die Bürgerlichen, das EP 03 stelle angesichts der
völlig aus dem Ruder gelaufenen Bundesfinanzen das absolute Minimum an
Einsparungen dar. Die überproportional wachsenden Ausgaben müssten auf einen
vernünftigen, langfristig tragbaren Kurs gebracht werden. Die Linke hingegen
bezeichnete das Entlastungsprogramm als ein massives Spar- und Abbauprogramm, das
den verfassungsmässigen Auftrag einer nachhaltigen Entwicklung gefährde. Zudem sei
es stossend, das Programm gleichzeitig mit dem Steuerpaket vorzulegen; die Kosten
würden bloss auf Gemeinden und Kantone überwälzt. Während die Grünen gar nicht
erst auf die Vorlage eintreten wollten, beantragten die Sozialdemokraten Rückweisung
des Geschäfts mit dem Auftrag, das Entlastungsprogramm von 3,3 Mia auf 2 Mia Fr. zu
redimensionieren und den Haushalt auch über Mehreinnahmen wie der Einführung
einer eidgenössischen Erbschafts- und Schenkungssteuer zu finanzieren – der
Nichteintretensantrag wurde mit 132:41, der Rückweisungsantrag mit 120:59 Stimmen
abgelehnt. In der viertägigen Debatte wich der Nationalrat verschiedentlich von den
Sparvorgaben des Bundesrates und den Beschlüssen des Ständerates ab und verfehlte
das Sparziel von 3,3 Mia Fr. um etwa 600 Mio Fr. Im Asylbereich lehnte die grosse
Kammer auf Antrag von Ruth Genner (gp, ZH) mit 95:82 Stimmen einen Systemwechsel
bei der Fürsorge ab. Neben dem links-grünen Lager, das den Eingriff mittels
Dringlichkeitsverfahren in eine laufende Gesetzesrevision beklagte, votierte auch die
SVP-Fraktion gegen die Änderung, um eine Überwälzung der Kosten auf die Kantone zu
verhindern. Im Bereich Bildung, Forschung und Technologie setzte sich ein Einzelantrag
Randegger (fdp, BS) durch, der ein Ausgabenwachstum von 5,5% vorsah, anstelle von
4,5% (Bundesrat) resp. 4,75% (Ständerat); die Kommission hatte ein Ausgabenwachstum
von 5% beantragt, während Beck (lp, VD) ganz auf Kürzungen hatte verzichten wollen,
was dem ursprünglich geplanten Wachstum von 6% entsprochen hätte. Beim
Impulsprogramm für die Kinderkrippen konnte sich dank der Unterstützung der CVP-
Fraktion ein Minderheitsantrag von Liliane Maury Pasquier (sp, GE) durchsetzen, der
gänzlich auf die Kürzung von 12 Mio verzichtete. Entgegen Bundesrat und Ständerat
lehnte es der Nationalrat auf Antrag Abate (fdp, TI) ab, vom Bundesanteil an der LSVA bis
2007 nur 80% statt 100% in den Finöv-Fonds zu leiten. Weniger Einsparungen als der
Ständerat beschloss die grosse Kammer auch beim Programm EnergieSchweiz, dem die
Subventionen um 25 statt um 45 Mio Fr. gekürzt werden. Gleichzeitig votierte sie mit
87:84 Stimmen nur knapp gegen die von einer links-grünen Kommissionsminderheit
geforderte Einführung einer Energie-Lenkungsabgabe von 0,1 Rappen pro
Kilowattstunde auf nicht erneuerbaren Energien. Da das Parlament in der Zwischenzeit
bei der 11. AHV-Revision auf die soziale Abfederung des Rentenvorbezugs verzichtet
hatte, lehnte der Nationalrat das von Bundesrat und Ständerat beschlossene einmalige
Aussetzen des Mischindexes stillschweigend ab. Weiter als der Ständerat ging die grosse
Kammer beim Personalressourcengesetz, wo sie nicht nur die Entschädigungen der
Parlamentarier kürzte, sondern auch das Einkommen der Magistratspersonen
(Bundesräte, -richter und -kanzlerin) um 5%. Das Entlastungsprogramm passierte die
Gesamtabstimmung gegen die Voten von Grünen und SP mit 103:60 Stimmen. 23

BUNDESRATSGESCHÄFT
DATUM: 02.10.2003
MAGDALENA BERNATH

Infrastruktur und Lebensraum

Energie

Energiepolitik

In der Frühlingssession 2016 nahm der Nationalrat die Differenzbereinigung zur
Energiestrategie 2050 auf. In der ersten Differenz, der Höhe des Richtwertes für den
Zubau an erneuerbaren Energien, beantragte die Kommissionsmehrheit das Festhalten
an den 14 500 Gigawattstunden, während eine Minderheit Schilliger (fdp, LU) das vom
Ständerat gesetzte Ziel von 11 400 Gigawattstunden übernehmen wollte. Mit dem
knappen Resultat von 98 zu 95 Stimmen (keine Enthaltungen) blieb die grosse Kammer
bei ihrem Richtwert und liess die Differenz bestehen. In der Frage der Abwägung von
nationalen Interessen wollte die Mehrheit der UREK-NR auf die bundesrätliche Fassung
zurückgreifen, welche dem Bau oder Ausbau einer Anlage zur Gewinnung von
erneuerbarer Energie ein nationales Interesse zuschreibt und dieses als grundsätzlich
gleichwertig zu anderen nationalen Interessen sieht. Eine Minderheit I Wasserfallen
(fdp, BE) wollte an der nationalrätlichen Version festhalten, welche das Wort
"grundsätzlich" und auch den ständerätlichen Zusatz, das Bauvorhaben dürfe ein
Objekt nicht im Kern seines Schutzwertes verletzen, nicht enthält. Eine Minderheit II

BUNDESRATSGESCHÄFT
DATUM: 02.03.2016
NIKLAUS BIERI
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Grunder (bdp, BE) schliesslich wollte den Absatz 3 des Artikels 14 ohne das Wort
"grundsätzlich", aber mit der ständerätlichen Formulierung zum "Kern des
Schutzwertes". Nachdem die Minderheit II der Minderheit I deutlich unterlag, obsiegte
mit der Minderheit I die Ratsrechte mit 101 zu 93 Stimmen (keine Enthaltungen)
zugunsten einer Formulierung, die namentlich auch Pumpspeicherkraftwerken das
gleiche nationale Interesse bescheinigt, wie beispielsweise dem Landschaftsschutz. In
den Differenzen bezüglich der Abnahme- und Vergütungspflicht bei der Einspeisung
netzgebundener Energie schlug die Kommissionsmehrheit nur minime Änderungen in
den Formulierungen vor, stimmte aber inhaltlich grösstenteils dem Ständerat zu. Eine
Minderheit Schilliger (fdp, LU) wollte die bundesrätliche Fassung der ständerätlichen
vorziehen, unterlag der Mehrheit aber mit 95 zu 98 Stimmen bei einer Enthaltung. Eine
Minderheit Semadeni (sp, GR) verlangte erfolgreich, die Untergrenze von 1 Megawatt
Leistung für Wasserkraftanlagen zur Beteiligung am Einspeisevergütungssystem wieder
aufzunehmen, die in der ersten Lesung vom Nationalrat eingeführt, vom Ständerat aber
gestrichen worden war. In den übrigen Differenzen bezüglich
Einspeisevergütungssystem stimmte die Minderheit Semadeni aber dem Ständerat zu.
Bei Artikel 21 zur Direktvermarktung der Energie schuf der Nationalrat weitere
Differenzen zum Ständerat, indem er Detailregelungen vornahm, die es erlauben,
kleinere Produzenten von der Pflicht zur Direktvermarktung zu befreien. Der Nationalrat
hielt ausserdem an der Streichung der Regelungen von Auktionen und
Auktionsverfahren (Artikel 25-27) fest. Da der Ständerat in diesen Punkten dem
Bundesrat zugestimmt hatte, blieb eine Differenz bestehen. Die vom Ständerat
aufgenommene Finanzhilfe für die Grosswasserkraft wurde im Nationalrat kontrovers
diskutiert. Die Kommissionsmehrheit wollte die Marktprämie für
Grosswasserkraftanlagen übernehmen, änderte aber einige Formulierungen und strich
die Absätze zu den Detailregelungen. Eine Minderheit Wasserfallen (fdp, BE) wollte
hingegen das ganze Konzept streichen. Schliesslich zog der Rat einen Einzelantrag
Grüter (svp, LU), welcher dem Mehrheitsvorschlag entsprach, aber zudem eine
Zweckbindung der Marktprämie zur Sicherung des langfristigen Weiterbetriebs enthielt,
dem Mehrheitsvorschlag vor. Für das Streichen der Marktprämie trat nur eine
Minderheit der grossen Kammer ein: Mit 112 zu 77 Stimmen (bei 6 Enthaltungen) stimmte
der Rat der Finanzhilfe für Grosswasserkraftanlagen zu. Er tat dies zwar in Abweichung
vom Ständerat, baute mit der gewählten Formulierung aber eine Brücke zur kleinen
Kammer. Artikel 39 zum Netzzuschlagsfonds - vom Ständerat gestrichen - bestätigte der
Nationalrat gemäss Bundesrat. Beim "Sunset-Klausel" genannten Artikel 39a betreffend
dem Auslaufen der Unterstützungsbeiträge setzte sich die Kommissionsmehrheit gegen
zwei Minderheiten durch: Der Rat stimmte der Fassung des Ständerates zu und verwarf
sowohl den Vorschlag der Minderheit I Wasserfallen (fdp, BE), welche das Auslaufen der
Unterstützungsbeiträge auf 2025 statt auf 2031 festlegen wollte, als auch jenen der
Minderheit II Nussbaumer (sp, BL), welche ein vorzeitiges Auslaufen der
Unterstützungsbeiträge bei Erreichen des Richtwertes im Zubau erneuerbarer Energien
vorsah. Mit der Annahme eines Einzelantrags Knecht (svp, AG) schuf der Nationalrat eine
neue Differenz: Forschungsanlagen im internationalen Wettbewerb sollen vom
Netzzuschlag ausgenommen sein. Als Erstrat hatte der Nationalrat Regelungen für
Grossfeuerungen und Heizungen aufgenommen, die vom Ständerat aber gestrichen
wurden. Der Nationalrat hielt in der Differenzbereinigung jedoch daran fest, wenn auch
in allgemeiner gehaltenen Formulierungen und gegen eine Minderheit Knecht (svp, AG),
die dem Ständerat zustimmen wollte. Bei der Differenz bezüglich der rationellen
Energienutzung im Gebäudebereich übernahm der Nationalrat im Wesentlichen die
ständerätliche Fassung. Eine Minderheit Jans (sp, BS) wollte die Zielvorgaben bezüglich
Energieeffizienz für die Elektrizitätslieferanten beibehalten, der Rat folgte aber seiner
Kommission und stimmte dem Ständerat zu, welcher die Artikel 48 bis 50 gestrichen
hatte. Einige Differenzen schuf der Nationalrat bei den Gesetzesartikeln zum
Monitoring von Energiespar- und Effizienzmassnahmen, dies vor allem bezüglich
Personendaten und Vollzugsstelle. Die Differenz bezüglich der Koppelung von
Energiestrategie und Atomausstiegsinitiative blieb bestehen, der Nationalrat hielt an
seiner Streichung des entsprechenden Artikels fest, obschon der Ständerat in dieser
Sache dem Bundesrat gefolgt war. Auch bezüglich der Steuerabzüge für
Gebäudesanierungen und Ersatzneubauten blieb der Nationalrat auf seiner Linie und
prononcierte diese gar, indem etwa Bedingungen für den Abzug gestrichen wurden.
Eine Minderheit Badran (sp, ZH), die den gesamten Steuerabzug-Artikel gemäss dem
Ständerat streichen wollte, unterlag in der Abstimmung mit 68 zu 123 Stimmen bei 3
Enthaltungen. Eine Differenz beilegen konnte der Nationalrat mit der Streichung der
Langzeitbetriebskonzepte für Atomkraftwerke. Eine Minderheit I Bäumle (glp, ZH),
welche dieses Konzept beibehalten wollte, fand Zustimmung bei Grünen, SP, GLP und
Teilen von CVP und BDP, unterlag aber mit 77 gegen 118 Stimmen (keine Enthaltungen).
Eine Minderheit II Jans (sp, BS) wollte eine Laufzeitbeschränkung auf 50 Jahre ins
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Kernenergiegesetz aufnehmen, fand aber über die Grünen, SP und GLP hinaus kaum
Unterstützung und wurde mit 64 zu 131 Stimmen abgelehnt. Eine Differenz blieb im
Stromversorgungsgesetz erhalten, wo sich eine Minderheit Grunder (bdp, BE)
durchsetzte und die allgemeiner gehaltene Formulierung des Bundesrates jener des
Ständerates vorzog. In allen übrigen Differenzen übernahm der Nationalrat die
ständerätliche Fassung. 24

Diverse Medien berichteten über die parlamentarische Initiative Badran (sp, ZH), die
eine Beschränkung der Verkäufe von wichtigen Energieinfrastrukturen der Schweiz an
ausländische Investoren forderte. Ausgangspunkt der Idee waren gemäss dem Corriere
del Ticino auch Pläne der Alpiq gewesen, grosse Anteile ihrer Wasserkraftwerke an
ausländische Investoren zu veräussern.
Im Januar 2018 gab die Energiekommission des Nationalrates (UREK-NR) der
parlamentarischen Initiative Folge und begrüsste somit die Forderung, dass der Erwerb
von strategischen Infrastrukturen in der Energiebranche durch ausländische
Investoren eingeschränkt werden soll. So sollen die Bestimmungen über den Erwerb
dieser Infrastrukturen dem Bundesgesetz über den Erwerb von Grundstücken durch
Personen im Ausland („Lex Koller“) unterstellt werden. Obwohl teilweise noch Zweifel
am Instrument „Lex Koller“ bestanden, sprach sich die UREK-NR mit 9 zu 3 Stimmen bei
einer Enthaltung für die Initiative aus. 25

PARLAMENTARISCHE INITIATIVE
DATUM: 22.01.2018
MARCO ACKERMANN

Einstimmig gab im März 2018 auch die UREK-SR einer parlamentarischen Initiaitive
Badran (sp, ZH) zur Unterstellung der strategisch wichtigen Infrastrukturen des
Energiesektors (Wasserkraftwerke, Stromnetze und Gasnetze) unter die Lex Koller
Folge. Damit sollen diese für das einwandfreie Funktionieren der Schweiz notwendigen
Schlüsselinfrastrukturen vor einer ausländischen Übernahme geschützt werden. Es
gebe selten Geschäfte, in denen sich SVP-Stratege Christoph Blocher und Jaqueline
Badran einig seien, die Sorge um den Ausverkauf der inländischen Strom- und
Wasserversorgung an ausländische Investoren verbinde aber die beiden Zürcher
Politgrössen, postulierte der Tages-Anzeiger kurz vor der Kommissionssitzung. Nicht
nur Politikerinnen und Politiker der Polparteien wünschten sich eine
Gesetzesanpassung, wie die einstimmig gesinnte Kommission zu erkennen gab. Eine
«grosse Mauer gegen die Chinesen» könne so geschaffen werden, titelte der «Blick»,
und die wettbewerbsverzerrenden Aufkäufe durch den chinesischen Staatsfonds
könnten damit unterbunden werden, erklärte Ruedi Noser (fdp, ZH) in derselben
Zeitung. In der Offensive gegen eine etwaige Verkaufsbeschränkung stand gemäss
Tages-Anzeiger der VSE, da der Verband befürchtete, mit der Ausweitung der Lex Koller
«die bereits angespannte Lage der Elektrizitätswirtschaft zusätzlich [zu]
verschärfen». 26

PARLAMENTARISCHE INITIATIVE
DATUM: 20.03.2018
MARCO ACKERMANN

Während die UREK-NR mit der Ausarbeitung eines Gesetzesentwurfs zwecks
Unterstellung der strategisch wichtigen Infrastrukturen des Energiesektors unter die
Lex Koller beschäftigt war, kursierten in den Medien Teile eines vertraulichen Berichts
des Bundesamtes für Justiz (BJ) vom 6. Dezember 2018 zu ebendieser
parlamentarischen Initiative Badran (sp, ZH). In dem Bericht sei vorgeschlagen worden,
die Lex Koller bei strategischen Infrastrukturen nach dem Prinzip «ja, ausser»
anzuwenden, sodass Verkäufe ins Ausland grundsätzlich erlaubt wären und der Bund
einen Verkauf nur verhindern könnte, sofern er eine Versorgungssicherheitsgefährdung
nachweisen könnte. Dies würde einer Umkehr der Beweislast gleichkommen, da beim
Verkauf von Boden an Personen im Ausland – wo bereits heute die Lex Koller gelte –
nach dem Prinzip «nein, ausser» gehandelt werde und die Käufer den Nachweis
erbringen müssten. Als problematisch stufte der Bericht gemäss Tages-Anzeiger die
konkrete Umsetzung dieses Gefährdungsnachweises ein, da einerseits eine solche
Einschätzung «mit viel Ermessen» verbunden wäre und andererseits mit zunehmenden
Verkäufen die Versorgungssicherheit sinke und so womöglich nicht alle Käuferinnen
und Käufer gleich behandelt würden. Des Weiteren klassifizierte das geheime
Dokument eine Lex Koller im Stromsektor als nicht kompatibel mit dem angestrebten
Stromabkommen mit der EU. Ein Infrastruktur-Verkaufsverbot an EU-Investoren müsste
demnach wohl ausgenommen werden, da sonst «eine unzulässige Diskriminierung
stattfände», so der Bericht. Bevor es jedoch zu einem Stromabkommen mit der EU
kommen könne, müsse zuerst die Frage nach dem Rahmenabkommen geklärt werden,
erläuterte das BJ weiter. 27
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Raumplanung und Wohnungswesen

Mietwesen

Nach erfolgreicher Vorprüfung im August 2015 konnte der Mieterverband mit der
Unterschriftensammlung zu seiner Volksinitiative "Mehr bezahlbare Wohnungen"
beginnen. Das Anliegen fordert unter anderem, dass im gesamtschweizerischen Schnitt
jede zehnte neu gebaute Wohnung im Eigentum von Trägern des gemeinnützigen
Wohnungsbaus sein soll. Um dies zu erreichen, sollen Kantonen und Gemeinden ein
Vorkaufsrecht auf geeignete Grundstücke erhalten. Unter den 12 Urheberinnen und
Urhebern, die mit einer absoluten Mehrheit der stimmberechtigten Mitglieder des
Initiativkomitees ermächtigt sind, das Volksanliegen zurückzuziehen, befinden sich (in
der so aufgeführten Reihenfolge) mit Marina Carobbio Guscetti (sp, TI), Balthassar
Glättli (gp, NR), Carlo Sommaruga (sp, GE), Louis Schelbert (gp, LU), Christian Levrat (sp,
FR), Jacqueline Badran (sp, ZH) und Mathias Reynard (sp, VS) einige links-grüne
Bundesparlamentarier. 28

VOLKSINITIATIVE
DATUM: 22.06.2015
MARLÈNE GERBER

Aufgrund der vorgesehenen schweizweiten Formularpflicht zur Offenlegung des
Vormietzinses scheiterte die geplante Mietrechtsrevision 2016 bereits an der
Eintretensdebatte im Parlament – ein übrigens nicht seltenes Vorkommnis im
Mietrecht, wie sich anhand der ebenfalls an der Eintretensdebatte gescheiterten
Mietrechtsrevision im Jahr 2010 nachzeichnen lässt.
Während die RK-NR dem erstberatenden Nationalrat nur mit hauchdünner Mehrheit
von 13 zu 12 Stimmen empfahl, nicht auf die Vorlage einzutreten, bestärkte die grosse
Kammer diesen Antrag in der Sommersession nach einer längeren, inquisitiven und
aufgeheizten Eintretensdebatte mit 106 zu 83 Stimmen (3 Enthaltungen) bereits um
einiges deutlicher. Dazu verhalfen in erster Linie die SVP und FDP, deren Fraktionen
sich dem Vorhaben geschlossen entgegen stellten, unterstützt durch einzelne
Repräsentantinnen und Repräsentanten der GLP und CVP sowie einer Stimme aus der
BDP. Gar noch deutlicher zu Ungunsten der Vorlage fiel das ständerätliche Verdikt in
der Herbstsession aus: Die Kantonskammer beschloss mit 29 zu 14 Stimmen und ohne
lange Debatte, nicht auf die Vorlage einzutreten, womit diese vom Tisch ist.
Während die Gegner und Gegnerinnen der Revision zum einen die föderale
Kompetenzordnung beibehalten und die Einführung der Formularpflicht weiterhin den
Kantonen überlassen wollten, fürchteten sie zum anderen die Verstärkung der
Wohnungsnot, wenn Mietpreise wegen der Formularpflicht unter dem Marktwert zu
liegen kämen, sowie einen unzumutbaren administrativen Aufwand für die
Vermieterseite. Sowohl die Linke als auch Bundesrat Schneider-Ammann
argumentierten vergeblich für Eintreten auf die Vorlage. Diese diene lediglich der
Missbrauchsbekämpfung und sei somit ein Mittel gegen starke und unbegründete
Mietzinserhöhungen. Zudem zeigten sich in den sieben Kantonen, welche die
Formularpflicht kennen, bisher keine negativen Auswirkungen auf die
Investitionstätigkeit. Ferner sei auch nicht in all diesen Kantonen ein Anstieg der Anzahl
Anfechtungen zu beobachten; Zug und Nidwalden würden kaum solche Fälle kennen.
Anders ist die Lage im dritten Deutschschweizer Kanton mit einer Formularpflicht: In
Zürich hätte deren Einführung im Jahr 2013 zwar zu einem markanten Anstieg von
Klagen geführt, die meisten Fälle hätten aber einvernehmlich gelöst werden können. 
Dass die parlamentarische Debatte stark von Interessenbindungen geprägt war, zeigte
sich unter anderem am aussergewöhnlichen Engagement einiger Rednerinnen und
Redner: Hans Egloff (svp, ZH), Präsident des Hauseigentümerverbands (HEV) und
Mehrheitssprecher der RK-NR, Petra Gössi (fdp, SZ), abtretendes Vorstandsmitglied des
HEV, Jacqueline Badran (sp, ZH), Vorstandsmitglied des Schweizerischen Mieterinnen-
und Mieterverbandes (SMV), und Carlo Sommaruga (sp, GE), dazumals Generalsekretär
des Westschweizer Mieterverbandes (ASLOCA-Romande). Der unterlegene
Mieterverband liess nach der Versenkung der Vorlage verlauten, er setze nun auf seine
im Vorjahr lancierte Volksinitiative "Für mehr bezahlbare Wohnungen". Diese konnte
noch im Oktober desselben Jahres gültig eingereicht werden. 29
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Bodenrecht

In einer Motion beantragt die Kommission für Umwelt, Raumplanung und Energie (UREK)
des Ständerates die Abschreibung der im Jahre 2008 an den Bundesrat
zurückgewiesenen Vorlage zur Aufhebung der Lex Koller (Bundesgesetz über den
Erwerb von Grundstücken durch Personen im Ausland). Bei Aufhebung der
Beschränkungen zum Grundstückerwerb durch ausländische Personen befürchtete die
Kommission steigenden Druck auf die ohnehin schon hohen Miet- und
Immobilienpreise. In Anbetracht der jüngsten Entwicklungen, namentlich der
anhaltenden Zuwanderung aus dem Ausland sowie der aktuell günstigen Investitionslage
auf dem Schweizer Immobilienmarkt, sei die Lex Koller ein wichtiges Instrument zur
Lenkung der Nachfrage. Eine Abschaffung der Beschränkungen sei somit nicht
erwünscht, so die Ausführungen des Bundesrates. Nachdem sie sich in ihrer Botschaft
im 2007 noch für die Aufhebung der Lex Koller ausgesprochen hatte, zeigte sich die
Regierung nun willens, anstelle der Aufhebung nötige Anpassungen der Lex Koller zu
prüfen. Drahtzieherin in der Kommission und im Gespräch mit diversen
Regierungsmitgliedern war Jacqueline Badran (sp, ZH). Ihrer Meinung nach bedarf es
sogar einer Verschärfung der Lex Koller, um die starke Immobiliennachfrage erfolgreich
zu dämpfen. Nachdem alle grossen Parteien bekannt gegeben hatten, dass sie sich zum
aktuellen Zeitpunkt ebenfalls gegen eine Abschaffung der Lex Koller aussprechen
würden, nahm der Nationalrat die Motion in der Dezembersession stillschweigend an.
Die Behandlung der Motion im Ständerat stand zu Ende des Berichtsjahres noch aus. 30

MOTION
DATUM: 03.12.2012
MARLÈNE GERBER

Eine Anpassung, resp. die Rücknahme einer vorgängig eingeführten Lockerung der Lex
Koller, beantragte im September die Motion Badran (sp, ZH). 75 Mitunterzeichnende
zählte das Anliegen, darunter die beinahe geschlossenen Fraktionen der Grünen, SP
und BDP und einige Parteivertreter der CVP und SVP. Laut geltendem Recht dürfen
ausländische Investoren seit April 2005 Anteile an Immobilienfonds erwerben, sofern
die Anteilscheine regelmässig gehandelt werden. Weiter ist es Personen im Ausland
bewilligungsfrei erlaubt, Anteile einer juristischen Person, deren Zweck der Erwerb von
oder der Handel mit bewilligungspflichtigen Grundstücken ist, zu erlangen, sofern die
Anteile an einer Schweizer Börse zugelassen sind. Diese Privilegierung des Erwerbs von
Anteilen an Immobilienfonds und börsenkotierten Immobiliengesellschaften
erachtete die Motionärin als unzulässig. Dies widerspreche der dem Bundesgesetz
zugrunde liegenden Bestrebung, Grundstückgewinne im Inland zu behalten. Das
Anliegen stiess beim Bundesrat auf Anklang und fand daraufhin in der grossen Kammer
stillschweigende Zustimmung. Die Behandlung des Geschäfts im Zweitrat stand im
Berichtsjahr noch aus. 31

MOTION
DATUM: 13.12.2013
MARLÈNE GERBER

Von Regierung und Nationalrat gebilligt wurde eine weitere Motion von Jacqueline
Badran (sp, ZH) und über 70 Mitunterzeichnenden zu einem ähnlichen Anliegen. Die
Motion fordert, den Erwerb von betrieblich genutzten Immobilien durch Personen im
Ausland erneut der Lex Koller zu unterstellen, wobei grosszügige Ausnahmen für den
Kauf von Hotelliegenschaften geprüft werden sollen. Der seit einer Änderung der Lex
Koller im Jahr 1997 bewilligungsfreie Erwerb von Gewerbeimmobilien durch Personen
im Ausland sei zweckfremd, führe zu Destabilisierung und Erhöhung der
Immobilienpreise und begünstige die Kapitalflucht in die Schweiz. Der Ständerat
äusserte sich im Berichtsjahr noch nicht zum Anliegen. 32

MOTION
DATUM: 13.12.2013
MARLÈNE GERBER

Ganz im Gegensatz zum Nationalrat, der 2013 zwei Motionen von Jacqueline Badran (sp,
ZH) zur Verschärfung der Lex Koller diskussionslos angenommen hatte, sorgten die
kontroversen Beratungen der RK-SR sowie die ständerätliche Debatte für eine
Kehrtwende. Konkret wollte Nationalrätin Badran (sp, ZH) mit ihren Anliegen zwei
vorgängig eingeführte Lockerungen der Lex Koller rückgängig machen: 1997 hatte das
Parlament eine entsprechende Gesetzesänderung angenommen, die einen
uneingeschränkten Verkauf von Gewerbeliegenschaften an Personen im Ausland
ermöglichte. Ferner dürfen solche Personen in der Schweiz seit 2005 Anteile an
börsenkotierten Immobiliengesellschaften erwerben. Im Vorfeld der parlamentarischen
Beratung im Ständerat richtete sich eine Allianz bestehend aus
Immobiliengesellschaften, Gewerbe- und Hauseigentümerverband sowie den
Immobilienfonds von UBS und CS in einem Schreiben an die zuständige Kommission, in
dem sie vor Annahme der Motionen warnte. Gemäss Luciano Gabriel, CEO der
Immobiliengesellschaft PSP Swiss Property, würden solche Regelungen den
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Wirtschaftsstandort Schweiz gefährden. Ferner wäre die Vorschrift zur Überprüfung
der Herkunft eines Käufers bei entsprechenden Börsentransaktionen eine kostspielige
Angelegenheit. Mit knappen Mehrheiten empfahl die ständerätliche Rechtskommission
ihrem Rat schliesslich die Ablehnung der Anliegen. Gemäss Kommissionsmehrheit seien
die Immobilienpreise primär von inländischen Faktoren und der Nachfrage beeinflusst -
eine Ansicht, die auch von der Allianz geteilt wurde. Nach umkämpfter Diskussion, in
der die Befürworter die Anliegen als geeignet erachteten, um den Druck auf den
Immobilienmarkt zu reduzieren, und sich die Gegner gegen eine Abschottung von
ausländischen Investoren wehrten und deren negativen Einfluss auf den
Immobilienmarkt dementierten, folgte der Ständerat mit Zweidrittelmehrheit dem
Antrag seiner Kommissionsmehrheit und lehnte die beiden Motionen ab. Während der
Debatte stellte der freisinnige Fabio Abate (fdp, TI) die Frage, ob es so kurz nach
Annahme der Masseneinwanderungsinitiative angebracht sei, auch noch den Spielraum
ausländischer Investoren einzuschränken. Dies wurde von einer bürgerlichen Mehrheit
verneint: Während sich Vertreter der CVP, FDP, BDP und SVP für die Ablehnung der
Motionen stark machten, erhielt die Linke Unterstützung durch Vertreter der GLP und
den parteilosen Thomas Minder (parteilos, SH). Die zuständige Bundesrätin Sommaruga,
die sich ebenfalls für die Annahme der Motionen einsetzte, kündigte zudem weitere
Bestrebungen zur Änderung der Lex Koller an. Sie habe das Bundesamt für Justiz
beauftragt, Lücken in der bestehenden Gesetzgebung zu eruieren, wobei
Handlungsbedarf festgestellt worden sei. 33

Im März 2017 präsentierte der Bundesrat seinen Vernehmlassungsentwurf zur Revision
der Lex Koller, der lediglich eine leichte Verschärfung des Gesetzes beinhaltete. In zwei
entscheidenden Punkten sah der Bundesrat nämlich von seinen ursprünglichen Plänen
ab. So beabsichtigte er mit der Vorlage nicht, Betriebsstättegrundstücke erneut dem
Bundesgesetz über den Erwerb von Grundstücken durch Personen im Ausland zu
unterstellen – diese waren mit einer 1997 eingeführten Lockerungen vom Gesetz
ausgenommen worden. Ferner schlug er auch nicht vor, den Erwerb von Anteilen an
börsenkotierten Immobiliengesellschaften durch Personen im Ausland zu untersagen,
womit eine im Jahr 2005 eingeführte Lockerung rückgängig gemacht werden würde. Er
stellte diese beiden Punkte in seiner Vernehmlassungsvorlage jedoch als mögliche
Erweiterungen der Revision zur Diskussion und griff damit die Anliegen zweier im Jahr
2014 erledigten Motionen von Nationalrätin Badran (sp, ZH) auf. Der Bundesrat sowie
der Nationalrat hatten diese Anliegen damals unterstützt; die Motionen waren in der
Folge jedoch am Willen des Ständerats gescheitert. Mit der Revision erfüllt werden
sollte jedoch ein Postulat Hodgers (gp, GE; Po. 11.3200), das Staatsangehörigen aus
aussereuropäischen Ländern den Erwerb von Anteilsscheinen an
Genossenschaftswohnungen ermöglichen wollte. Die geltende Regelung hätte zur Folge,
dass solche Personen keinen Zugang zu diesem Segment an preisgünstigen Wohnungen
hätten, so die Ausführungen des Bundesrats. Darüber hinaus enthielt die Vorlage etwa
Bestimmungen zur Verschärfung des Hauptwohnerwerbs durch Personen aus Nicht-
EU-EFTA-Staaten und beabsichtigte unter anderem, Rechtssicherheit in Bezug auf die
Umnutzung von gewerblich genutzten Grundstücken zu schaffen, indem sie die
vollständige oder teilweise Umnutzung von Betriebsstätten zu Wohnraum explizit
untersagen wollte. Ferner zielten die vorgeschlagenen Änderungen auch darauf ab, den
Vollzug in den Kantonen zu vereinfachen.
Bereits am Tag nach der Eröffnung des Vernehmlassungsverfahrens konnten
Interessenvertreter und -vertreterinnen gegenüber den Medien ihre Meinung zum
Vorschlag kundtun – und dies zum Teil mit ungewohnten Argumenten. Dass Bürgerinnen
und Bürger mit Herkunft ausserhalb der EU- oder EFTA-Staaten zum Erwerb von
Hauptwohnsitz eine Bewilligung benötigten, die an die Pflicht geknüpft wäre, das
Wohneigentum innert zwei Jahre nach Wegzug wieder zu veräussern, beurteilte Hans
Egloff, SVP-Nationalrat und Präsident des Hauseigentümerverbands (HEV), als
«ausländerfeindlich». Darüber hinaus würde sich die Situation auf dem
Mietwohnungsmarkt verschärfen, da solche Personen vom Hauskauf als Alternative
absehen würden. Die ablehnende Haltung gegenüber den geplanten Verschärfungen
wurde von der Wirtschaft generell gestützt. Auch die Schweizerische
Arbeitsgemeinschaft für Berggebiete stellte sich gegen neuerliche Einschränkungen in
Berggebieten; man leide bereits unter den Folgen der Zweitwohnungsinitiative.
Economiesuisse kritisierte die Vorlage wenige Monate später ebenfalls aufs Schärfste.
Neben inhaltlicher Kritik unterstellte der Dachverband der Wirtschaft dem Bundesrat
gar, einen «unwürdigen Trick» anzuwenden. Zur Erfüllung des Postulats hätte eine
Verordnungsänderung genügt; der Postulant selber habe diesen Weg in seinem Vorstoss
vorgeschlagen. Generell zeigte sich die Schweizer Wirtschaft entrüstet ob der beiden
lediglich zur Diskussion gestellten Punkte und auch die Pensionskassen, die gemäss
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Bundesrat durch entsprechende Einschränkung auf dem Investitionsmarkt vor
ausländischer Konkurrenz geschützt werden könnten, vertraten die Ansicht, diese
Argumentation entbehre jeglicher Grundlage. Auch die drei grossen bürgerlichen
Parteien stellten sich deutlich gegen den Entwurf. Ganz anders war der Tenor von
Seiten der links-grünen Parteien und des Mieterverbands. Diese Akteure begrüssten die
vorgeschlagenen Verschärfungen der Lex Koller, um den Druck auf den Wohnungsmarkt
zu reduzieren und inländische Pensionskassen, Baugenossenschaften und Private zu
schützen. Die SP ortete ferner im Kauf von Immobilien durch Personen im Ausland eine
nicht unerhebliche Gefahr der Geldwäscherei, weswegen sie die Vorlage gerne um
Bestimmungen zur Bekämpfung ebendieser ergänzt hätte. 34

Umweltschutz

Lärmschutz

Nach dem Nationalrat im Vorjahr überwies der Ständerat diskussionslos eine Motion
Abate (fdp, TI), die den Bundesrat beauftragt, bei den zuständigen Organen der EU die
nötigen Schritte zu unternehmen, damit das Rollmaterial, insbesondere die
Güterwagen aus EU-Ländern, welche die Schweiz durchqueren, einer Lärmsanierung
unterzogen werden. 35

MOTION
DATUM: 05.10.2006
MAGDALENA BERNATH

Sozialpolitik

Soziale Gruppen

Asylpolitik

Sur recommandation du Conseil fédéral, le Conseil national a accepté sans vote la
motion du député Abate (plr, TI), réclamant une aide financière pour les cantons qui
gèrent des centres de départ à la frontière suisse. Ce dernier estime que ces cantons,
dont particulièrement le Tessin, devant assumer les coûts d'hébergement et de
sécurité des centres, qui servent pourtant les intérêts de tous les cantons et de la
Confédération, méritent une compensation financière. Il demande donc une
modification de la base légale à cette fin. 36

MOTION
DATUM: 13.12.2017
SOPHIE GUIGNARD

Bildung, Kultur und Medien

Kultur, Sprache, Kirchen

Sprachen

Ende April löste die Ankündigung des Bundesrates, vorab aus finanzpolitischen Gründen
auf das seit Jahren angestrebte Sprachengesetz zu verzichten, in den mehrsprachigen
Kantonen, aber auch im Bundeshaus heftige Reaktionen aus. Im Nationalrat wurden
dazu umgehend mehrere Vorstösse eingereicht, welche allerdings im Berichtsjahr vom
Plenum noch nicht behandelt wurden. Eine Motion der Grünen (04.3242) sowie eine
Motion von Abate (fdp, TI) (04.3217) wollen den Bundesrat verpflichten, auf seinen
Entscheid zurückzukommen. Levrat (sp, FR) (04.429) möchte sogar, dass das Parlament
das Heft selber in die Hand nimmt, weshalb er eine diesbezügliche parlamentarische
Initiative deponierte, die Ende Jahr von den WBK-NR angenommen wurde. Bei der
Behandlung des Bundesbeschlusses über die Legislaturplanung in der Sommersession
nahm der Nationalrat das Vorhaben Sprachengesetz mit 105 zu 39 Stimmen wieder als
verbindliches Ziel auf. Der Ständerat begnügte sich damit, die Förderung der
Verständigung unter den Sprachgemeinschaften festzuschreiben, verzichtete aber auf
die explizite Forderung nach einem Sprachengesetz. Da der Nationalrat schliesslich die
Legislaturplanung ablehnte, wurde der verbindliche Auftrag zur Makulatur.
Im Auftrag des Bundesrates lässt der Nationalfonds die Sprachkompetenz der
Bevölkerung erfassen und Grundlagen für eine moderne Sprachenpolitik ausarbeiten. Er
schrieb ein mit CHF 8 Mio. dotiertes NFP aus, das bis 2008 abgeschlossen sein soll. 37
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In seinen Antworten auf zwei Interpellationen und eine Anfrage Abate (fdp, TI) hielt der
Bundesrat fest, dass alle wichtigen Publikationen des Bundes, d.h. alle Texte, die im
Bundesblatt und in der Amtlichen Sammlung veröffentlicht werden, auch auf
Italienisch erscheinen, und zwar ausnahmslos und gleichzeitig mit den anderen beiden
Amtssprachen. Die Geschäftsdatenbanken des Parlaments (Curia und Curia Vista) seien
voraussichtlich Ende Jahr auf Italienisch verfügbar. Beim Bundesblatt prüfe die
Bundeskanzlei, die italienische Fassung, welche erst ab 1971 vollständig erhalten ist,
analog zur deutschen und zur französischen in digitalisierter Form zugänglich zu
machen. In Bezug auf weitere amtliche Publikationen der Departemente entschieden
die zuständigen Stellen im Einzelfall aufgrund der Art der Publikation, der Adressaten,
der effektiven Verbreitung, der Auflage etc., ob ein Text ins Italienische übersetzt
werden soll. 38

INTERPELLATION / ANFRAGE
DATUM: 19.10.2005
MAGDALENA BERNATH

Medien

Presse

Kurz vor Weihnachten 2017 liess Tamedia als Abschluss des ereignisreichen Jahres
verlauten, Goldbach Media, die Vermarkterin kommerzieller Werbefenster in Fernsehen
und Onlinemedien, für CHF 216 Mio. zu übernehmen, ohne dass es bei den 340
Mitarbeitenden von Goldbach zu Entlassungen kommen werde. Diese Übernahme
erlaube es Tamedia, die Bedürfnisse der Werbewirtschaft nach individualisierter
Werbung zu erfüllen, hatte SP-Nationalrätin Jacqueline Badran (sp, ZH) bereits vor zwei
Jahren prophezeit. Tamedia wolle ihre Position im internationalen Wettbewerb stärken,
erklärte der Tages Anzeiger. Dadurch sei es ihr möglich, die 2016 gegründete Admeira
zu konkurrenzieren. Dazu fehle aber noch ein Telekompartner, spekulierte die Aargauer
Zeitung, und brachte den zum Verkauf stehenden Kabelnetzbetreiber UPC als
ebensolchen ins Spiel. UPC sei bereits technologischer Partner der Tamedia, sei aber
vermutlich für einen Kauf durch diese zu teuer, erklärte die AZ weiter. Tamedia
äusserte sich nicht zu diesen Mutmassungen. 39
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1) AB NR, 2004, S. 1355 ff. (Abate) und 1730 ff. (Glasson). ; BBl, 2004, S. 2723 ff.; Lib., 29.6.04; LT, 1.9.04. Die Organisation
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